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Die Wahl 
der richtigen 
Versicherungen beim 
Einsatz von Autokranen

Moderne Fahrzeugkrane (Auto-
krane) sind zwei Komponen- 
ten-Maschinen, bestehend aus 
einem Kranunterwagen (Kran-
trägerfahrgestell) zum Straßen-
transport der selbstfahrenden 
Arbeitsmaschine von Baustelle 
zu Baustelle und dem sogenann-
ten Kranoberwagen (Kranauf-
bau) zum zyklischen Heben und 
Bewegen von Lasten. Aus diesem 
Grunde ist nicht nur eine gesetz-
liche Kfz-Pflichthaftpflichtversi-
cherung für den gefährlichen Be-
trieb des Kranträgerfahrgestells 
nach § 7 StVG im Straßenverkehr 
erforderlich, sondern auch eine 
Versicherung für den Gebrauch 
der selbstfahrenden Arbeitsma-
schine und der daraus resultie-
renden Gefahren (sogenanntes 
Gebrauchsrisiko). Daneben ist für 
die zu befördernden Lasten eine 
Verkehrshaftungsversicherung 
(sogenannte Schwergut- und Ha-
kenlastversicherung) notwendig, 
da die Deckung für zu befördern-
de Lasten aus der Kfz-Haftpflicht-
Versicherung nach § 4 Abs. 3 Kfz-
PflVV i.V.m. Abschnitt A 1.5.5. 

(AKB 2008 Stand 17.02.14 = frü-
her § 11 Abs. 4 AKB) von der Ver-
sicherung ausgeschlossen sind, 
Haftpflichtansprüche wegen Be- 
schädigung. Zerstörung oder 
Abhandenkommen von mit dem 
Fahrzeug beförderten Sachen. Für 
das Substanzrisiko der Maschine 
ist entweder eine Vollkaskoversi-
cherung, besser jedoch eine Ma-
schinenbruchversicherung, die 
auch innere Betriebsschäden ab-
deckt, erforderlich. Die Versiche-
rung solcher Maschinen ist daher 
komplex, es müssen haftpflichti-
ge Schadenersatzansprüche aus 
dem straßenverkehrsrechtlichen 
Betrieb und aus dem maschinen-
technischen Gebrauch, Schäden 
an der sogenannten Hakenlast 
und schließlich die eigene Ma-
schine gegen Bruch, Brand und 
Gewalteinwirkung von außen 
versichert werden. Mit dieser 
Aufgabe sollten regelmäßig qua-
lifizierte Makler beauftragt wer-
den, da sonst Deckungslücken 
und Ausschlüsse drohen, die zur 
Existenzvernichtung des Unter-
nehmens führen können.

I.	 Straßenverkehrsrechtlicher 
Betrieb des Kraftfahrzeugs 
nach § 7 StVG (sogenannter 
gefährlicher Betrieb):

Nach § 7 Abs. 1 StVG haftet der 
Halter gegenüber dem Verletzten 
auf den durch den Betrieb eines 
Kraftfahrzeugs oder eines An-
hängers, der dazu bestimmt ist, 
von einem Kraftfahrzeug mitge-
führt zu werden, entstandenen 
Schadens, wenn dadurch ein 
Mensch getötet, der Körper oder 
die Gesundheit eines Menschen 
verletzt oder eine Sache beschä-
digt wird. Es handelt sich dabei 
um einen Gefährdungshaftung 
aus dem gefährlichen Betrieb ei-
nes Kraftfahrzeugs. 

Die Ersatzpflicht ist nach § 7 Abs. 
2 StVG nur dann ausgeschlossen, 
wenn der Unfall durch höhere 
Gewalt verursacht wurde. Die 
Grundsätze der Gefährdungs-
haftung sondern bloße Verschul-
denshaftung gelten nach § 8 StVG 
ferner dann nicht, wen es sich 
um den Betrieb eines Kraftfahr-

zeuges handelt, dessen Höchst-
geschwindigkeit auf ebener Bahn 
nicht mehr als 20 km/h beträgt, 
der Verletzte beim Betrieb des 
Kraftfahrzeugs oder Anhängers 
tätig war oder wenn eine Sache 
beschädigt worden ist, die durch 
das Kraftfahrzeug oder durch 
den Anhänger befördert wurde, 
es sei denn, dass eine beförder-
te Person die Sache an sich trägt 
oder mit sich führt. 

Um die Fahrzeughalter von Kraft- 
fahrzeugen vor überbordenden  
Schadenersatzansprüchen aus 
Verkehrsunfällen zu schützen,  
hat der Gesetzgeber bereits im  
Jahre 1965 das Gesetz über die  
Pflichtversicherung für Kraft-
fahrzeughalter (PflVG) einge-
führt. Anders als in anderen 
Bereichen der Haftpflichtver-
sicherung (z. B. BHV oder AH) 
besteht daher im Kfz-Haftpflicht-
bereich gesetzliche Pflichtversi-
cherung, anders wird ein Kraft-
fahrzeug schon gar nicht zur 
Teilnahme am Straßenverkehr 
zugelassen. 

Von Dr. Rudolf Saller, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht, Altötting.
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Hier entsteht bereits die erste Be-
sonderheit. Üblicherweise wer-
den Fahrzeugkrane nach § 70  
Abs. 1 StVZO nur ausnahmswei-
se zur Teilnahme am Straßen-
verkehr zugelassen, weil sie die 
Bau- und Betriebsvorschriften 
nach §§ 32, 34 StVZO ff bauart-
bedingt nicht einhalten können. 
Betreiber von Fahrzeugkranen 
benötigen daher zur ausnahms-
weisen Zulassung der Fahr-
zeugkrane eine Bestätigung der 
Kfz-Haftpf lichtversicherung, 
dass Versicherungsschutz beim 
Betrieb des Fahrzeugkranes auch 
gewährt wird, wenn die Bau- und 
Betriebsvorschriften der Stra-
ßenverkehrszulassungsordnung 
nicht eingehalten werden können. 

Die Deckungszusage ist da-
bei regelmäßig daran ge-
knüpft, dass alle Auflagen und 
Bedingungen der Ausnah-
megenehmigung nach § 70  
Abs.1 StVZO eingehalten werden. 
Das schließt das Vorliegen einer 
gültigen Transporterlaubnis nach 
§ 29 Abs. 1 StVO und gegebenen-

falls einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 46 Abs. 1, Nr. 5 StVO 
(für sogenannte Lademaßüber-
schreitungen) mit ein, da heute 
Ausnahmegenehmigungen nach 
§ 70 Abs. 1 StVZO nur noch un-
ter der Bedingung erteilt werden, 
dass eine gültige Transporter-
laubnis nach § 29 Abs. 3 StVO und 
(wo erforderlich) einen Ausnah-
megenehmigung nach § 46 Abs. 
1 Nr. 5 StVO vorliegt. Wer daher 
als Kranbetreiber eine Fahrt ohne 
gültige Transporterlaubnis nach 
§ 29 Abs. 3 StVO (sogenannte 
„Schwarzfahrt“) antritt, riskiert 
den Versicherungsschutz bzw. 
den Regress der eigenen Versi-
cherung des Fahrzeugkranes und 
damit bereits die eigene Existenz.

Ein weiteres Problem besteht 
darin, dass nach § 1 PflVG der 
Halter eines Kraftfahrzeugs oder 
Anhängers mit regelmäßigem 
Standort im Inland verpflich-
tet ist, für sich, den Eigentümer 
und den Fahrer eine Haftpflicht-
versicherung zur Deckung der 
durch den Gebrauch des Fahr-
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zeugs verursachten Personen-
schäden, Sachschäden und sons-
tigen Vermögenschäden nach 
den Vorschriften des PflVG 
abzuschließen und aufrecht zu 
erhalten, wenn das Fahrzeug auf 
öffentlichen Wegen oder Plätzen  
(§ 1 des Straßenverkehrsgesetzes) 
verwendet wird. Die Vorschrift 
gilt ausschließlich für die Ver-
wendung von Kraftfahrzeugen 
auf öffentlichen Wegen und Plät-
zen und ist scharf abzugrenzen 
z. B. von Privatstraßen, die nicht 
öffentlich gewidmet sind. Das 
wäre bereits für die Verwendung 
des Fahrzeugkranes auf geschlos-
senen Baustellen ein Problem. 
Daher enthalten die Muster-AKB 
2008 – inhaltlich über die Min-
destanforderungen des PflVG 
hinausgehend – keine örtliche 
Begrenzung auf den öffentlichen 
Verkehrsraum.1 

Problematisch ist allerdings der 
Zweiwegebetrieb z. B. von Eisen- 
bahnkranen. Kraftfahrzeuge i.S.v.  
§ 1 PflVG sind nämlich Land-
fahrzeuge, die mit Maschinen-
kraft bewegt werden und die 

nicht an Gleise gebunden sind. 
Dasselbe Problem entsteht, wenn 
Fahrzeugkrane auf Pontons oder 
Deckspramen als Schwimm-
krane auf Binnenwasserstraßen 
oder Offshore eingesetzt werden. 
Es handelt sich dann nicht mehr 
um Fahrzeugkrane im Straßen-
verkehr i.S.v. § 1 StVG, so dass für 
diese Einsätze, wenn nicht eigens 
anders vereinbart, auch keine De-
ckung im Rahmen der Kfz-Haft-
pflichtversicherung besteht.2 

Hochproblematisch für den Ein-
satz von Fahrzeugkranen sind 
auch die Mindestversicherungs-
summen des PflVG. Diese betra-
gen nach Anlage zu § 4 Abs. 23 ab 
01.01.2008 für Personenschäden 
7,5 Mio.€, für Sachschäden 1,12 
Mio. € und für weder mittelbar 
noch unmittelbar mit einem Per-
sonen- oder Sachschaden zusam-
menhängenden Vermögensschä-
den (reine Vermögensschäden) 
50.000 € je Schadensfall. Grund-
sätzlich muss aber der Versicherer 
im Schadensfall die vertraglich 
vereinbarte Versicherungssumme 
zur Verfügung stellen.4 Da beim 

Gebrauch von Fahrzeugkranen 
die Mindestversicherungssum-
men beim Sachschaden in vielen 
Fällen nicht ausreichen werden, 
empfiehlt sich hier der Einbau des 
sogenannten „100 Mio. €-Puffers“ 
für Sachschäden. Dies ist möglich 
und kostet nur wenige Euro an 
Prämie. 

Außerdem empfiehlt sich der 
Einschluss des sogenannten Be- 
und Entladerisikos von Land- 
und Wasserfahrzeugen (früher 
sogenannte Sonderbedingun-
gen 11), da mit Fahrzeugkranen 
häufig auch Güterumschlag an 
Land- und Wasserfahrzeugen 
betrieben wird. Zwar ist das Be- 
und Entladen in Abschnitt A 
1.1.1, S.2 AKB 2008 ausdrücklich 
genannt, das gilt aber nur für das 
Be- und Entladen oder Verschie-
ben der Ladung auf bzw. vom 
eigenen Fahrzeug z. B. mit Hilfe 
eines Ladekranes. Wird dage-
gen außerhalb der Ladefläche 
fremdes Gut außerhalb der La-
defläche umgesetzt, so gilt diese 
Verwendung nicht auf das Fahr-
zeug bezogen und ist daher von 

der KH-Deckung grundsätzlich 
nicht umfasst.5 Da Fahrzeugkra-
ne gerade zum Be- und Entladen 
von fremdem Schwergut von oder 
auf Land- und Wasserfahrzeugen 
eingesetzt werden und daraus 
erhebliche Schäden an fremdem 
Gut, auch den Transportfahrzeu-
gen z. B. bei einem Lastabriss, ent-
stehen können, empfiehlt es sich, 
das sogenannte Be- und Entlade-
risiko vollumfänglich mit dem 
allgemeinen Gebrauchsrisiko der 
selbstfahrenden Arbeitsmaschine 
für sogenannte Tätigkeitsschäden 
im „100 Mio €-Puffer“ mitzuver-
sichern.

II. Der maschinentechnische 
Gebrauch des Autokranes 
(sogenanntes Gebrauchs-
risiko):

Eine jüngere Entscheidung des 
LG Koblenz vom 23.05.2016, Az.: 
16 S 27126, hat hier in der Ver-
sicherungsliteratur für kurzes 
Aufsehen gesorgt, obwohl die 
Sachlage eigentlich als geklärt 
angesehen werden durfte.6 Denn 
selbst nach der (engeren) maschi-
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nentechnischen Auffassung, die 
der BGH für Zwecke der Zurech-
nung von Kfz-Unfällen außerhalb 
des öffentlichen Verkehrsraums 
vertritt7, kommt beim Einsatz 
von Fahrzeugkranen zu Hebe-
zwecken keine Gefährdungshaf-
tung nach § 7 StVG zum Zuge. 
Denn beim Baustelleneinsatz von 
Autokranen realisiert sich nicht 
das typische Betriebsrisiko eines 
Kfz, sondern das sogenannte Ge-
brauchsrisiko der Arbeitsmaschi-
ne „Kran“. 

Dies eröffnet aber gerade nicht 
den Anwendungsbereich der 
Gefährdungshaftung nach § 7 
StVG.8 Sobald also der Fahrzeug-
kran nicht mehr als Fortbewe-
gungsmittel, sondern als Arbeits-
maschine genutzt wird, liegt kein 
„Betrieb“ des Fahrzeuges i.S.v. § 7 
Abs. 1 S. 1 StVG vor. Die Haftung 
des Kranbetriebs ist daher nach 
allgemeinen Verschuldensmaß-
stäben zu beurteilen. Denn nach 
einer Entscheidung des OLG Ko-
blenz, Beschluss vom 20.02.039 

ist die Allg. Kfz-Haftpflicht-
Versicherung eines verunfallten 

Kranes für die von der Klägerin 
geltend gemachten Schäden ge-
rade nicht zuständig, da sich der 
Unfall nicht beim Betrieb des 
Krans i. S. des § 7 StVG ereignet 
hat, sondern beim Gebrauch der 
selbstfahrenden Arbeitsmaschine 
(sogenanntes Tätigkeitsschadens-
risiko). 

Damit scheidet ein Direktan-
spruch gegen die Kfz-Haftpflicht-
Versicherung gemäß § 3 PflVG, 
§ 7 StVG, §10 Abs. 1a) AKB (alt 
= jetzt Abschnitt A 1.1.1. AKB 
2008) von Vorneherein aus, so das 
OLG Koblenz. Entsprechendes 
gilt auch für eine Haftung gemäß 
§ 3 PflVG i. V. mit § 823 BGB und 
§ 10 Abs. 1a) AKB (alt). Zwar geht 
der Begriff des Gebrauchs nach  
§ 10 AKB (jetzt Abschnitt A 
1.1.1.) über den des Betriebs nach 
§ 7 StVG hinaus und umfasst 
auch die Verwendung des Kfz als 
Arbeitsmaschine.10 

Da sich der Unfall aber beim 
Einsatz des Kranes zu Arbeits-
zwecken ereignet hat, scheidet 
eine Haftung des Kranbetreibers 

für Personenschäden, die sich 
befugt im Umkreis des Kranes 
aufhaltenden (Montage-)perso- 
nals schon wegen einer gemein-
samen Betriebsstätte nach § 637  
i. V. m. § 636 RVO (jetzt § 106 
Abs. 3, Alt. 3 SGB VII) aus. Da-
mit ist aber auch insoweit eine 
Einstandspflicht der Allg. Kfz-
Haftpflicht-Versicherung aus der 
sogenannten Betriebsgefahr nicht 
gegeben.11 Ebenso sah das bereits 
das OLG Schleswig mit Urteil 
vom 28.11.2002.12 

Scheidet bei einem Unfall die Fort-
bewegungsfunktion des Auto- 
kranes völlig aus, z. B. weil er 
abgestützt auf hydraul. Stüt-
zen steht, kommt § 7 StVG nicht 
zur Anwendung. Es spielt hier  
die Fortbewegungsfunktion des 
Autokranes überhaupt keine 
Rolle mehr und damit handelt 
es sich um einen reinen Arbeits-
einsatz der Arbeitsmaschine, 
damit um einen sogenannten 
Tätigkeitsschaden aus dem Ge-
brauch der Arbeitsmaschine.13 
Hierzu hat der BGH mit Be-
schluss vom 27.07.2010 in Rd.-

Nr. 13 ausgeführt, dass eine 
Direkthaftung nach § 3 Nr. 1  
PflichtVG (a.F.) für Regress-
ansprüche selbst haftpflichti-
ger Schädiger gegen ihren zum 
Ausgleich verpflichteten Mit-
schädiger nicht gegeben ist. Das 
Pflichtversicherungsgesetz dient, 
insbesondere durch Gewährung 
des Direktanspruchs, dem Schutz 
von Unfallopfern, nicht dem 
Schutz des Schädigers.

Erhellend ist in diesem Zusam-
menhang auch die Entscheidung 
des OLG Schleswig-Holstein vom 
28.11.2002.14 Streitgegenständlich 
war im Fall des OLG Schleswig- 
Holstein ein tödlicher Arbeits-
unfall in einer Kiesgrube. Der 
Mitarbeiter der Beklagten zu 1) 
war als deren Kranführer damit 
befasst, ein 13 Tonnen schweres 
Förderband in einer Kiesgrube zu 
installieren. 

Der Getötete war bei der Kläge-
rin versicherter Mitarbeiter und 
für die der Montage der Förder-
anlagen im Kieswerk zuständig. 
Dies Montagefirma hatte mit der 
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Kranbetreiberin einen Krange-
stellungsvertrag auf der Basis der 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranar-
beiten (ABB BSK) abgeschlossen. 
Diese lauten in Ziff. IV. Nr. 2. 
dahingehend, dass der Auftrag-
geber nach Auftragserteilung 
ohne Zustimmung dem Personal 
des Kranbetreibers keine Wei-
sungen erteilen darf, die von der 
vereinbarten Art und Weise der 
Durchführung des Auftrags und 
von seinem vereinbarten Umfang 
abweichen. Im Übrigen differen-
zieren die AGB-BSK seit 1998 In 
Ziff. I. Nr. 2 zwei verschiedene 
Leistungstypen. Nämlich den 
Leistungstyp 1 eines kombinier-
ten Miet- und Dienstverschaf-
fungsvertrag als Krangestellungs-
vertrag und den Leistungstyp 2 
als Beförderungsvertrag nämlich 
Kranarbeit. 

Diese Differenzierung hat der 
BGH mit Urteil vom 28.01.2016 
bestätigt.15 Die Beklagte zu 3) war 

schließlich Kfz-Haftpflichtversi-
cherer der Autokranvermieterin. 
Bei Durchführung der erforderli-
chen Hebearbeit in der Kiesgrube 
war der Autokran bereits derart 
aufgebockt, dass seine Räder kei-
nen Bodenkontakt mehr hatten. 
Aus diesem Grunde hat das OLG 
Schleswig-Holstein auch richtig 
entschieden, dass hier eine Haf-
tung aus der Betriebsgefahr des 
Fahrzeugkranes nach § 7 StVG 
nicht zur Anwendung kommt, 
wenn bei diesem Unfall die Fort-
bewegungsfunktion des Autokra-
nes völlig ausschied.16 Vorliegend 
handelt es sich nämlich um das 
sogenannte Gebrauchsrisiko der 
selbstfahrenden Arbeitsmaschine 
„Autokran“. Anders als die Be-
triebsgefahr nach § 7 StVG wird 
jedoch das Gebrauchsrisiko nach 
Grundsätzen der Verschuldens-
haftung beurteilt und nicht nach 
gefährlichem Betrieb.17 Dies hat 
vorliegend auch das OLG Schles-
wig richtig gesehen und sodann 
natürlich auch die Verschuldens-
zurechnung geklärt. 

Nach heutiger Rechtssprechung 
stellt der Autokran eine soge-
nannte gemeinsame Betriebs-
stätte dar, so dass ein gesetzlicher 
Haftungsausschluss zugunsten 
des Kranführers wirkt und da-
mit auch ein Durchgriff auf die 
dahinterstehende Arbeitgeberfir-
ma wegen Personenschäden aus 
einem Arbeitsunfall – außer bei 
Vorsatz – ohnehin nicht möglich 
ist.18 Beim Fahrzeugkran handelt 
es sich nämlich um eine „gemein-
same Betriebsstätte“ i. S. dieser 
Entscheidungen19 ebenso wie bei 
einem Lkw20 oder bei einem Ga-
belstapler21. Es kommt dabei nicht 
auf die Vertragsgestaltung des zu 
Grunde liegenden Rechtsverhält-
nisses über das Fahrzeug an.

Dasselbe gilt für einen angemie-
teten Fahrzeugkran, da § 106 
Abs. 3, 3. Alt. SGB VII nicht da-
nach unterscheidet, ob eine Kran-
gestellung nach LT 2.1 AGB-BSK 
vorliegt oder eine Kranhieve nach 
LT 2.2 AGB-BSK.22 Dies bestätigt 
letztlich auch die Entscheidung 

des OLG Schleswig23, wonach es 
sich bei Krangestellungsverträ-
gen im Regelfall um kombinierte 
Miet- und Dienstverschaffungs-
verträge handelt, bei denen der 
Kranführer in den Unfallbetrieb 
als echter Leiharbeitnehmer ein-
gegliedert wird, andererseits aber 
auch als sogenannter Anschläger 
besondere Pflichten beim An-
schlagen der Last an den Lastha-
ken des Kranes hat. Dem Kran-
führer kommen zwar aufgrund 
der unterschiedliche Berufsbilder 
und seiner Ausbildung auch hin-
sichtlich der Überwachung und 
Kontrolle des Anschlägers bei der 
Verwendung (vorgeschädigter) 
Anschlagmittel zu. 

Dabei ist aber, so das OLG Schles-
wig zu berücksichtigen, dass ein 
Kranführer dann, wenn die Last 
bereits am Haken hängt, nicht 
mehr die Möglichkeit hat, ein 
Anschlagseil oder die Anord-
nung der Anschlagmittel im Ge-
fahrenbereich, hier der scharfen 
Kanten der Unfallstreben direkt 
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nochmals zu überprüfen. Die 
Gefahr sei daher entfernungs-
bedingt für den Kranführer aus 
seiner Steuerkabine, die er nach 
§ 30 Abs. 11, S. 1 BGV D 6 (jetzt 
DGUV Nr. 52) nicht verlassen 
darf, so lange ein Last am Haken 
hängt, nicht erkennbar. Obwohl 
in diesem Fall dem Kranfüh-
rer sogar die Vorschädigung der 
Chemiefaserhebebänder bereits 
bekannt war, hat das OLG Schles-
wig Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit mit Blick auf die Tötung 
des Stahlbaumonteurs abgelehnt 
und eine Privilegierung nach  
§ 106 Abs. 3, 3. Alt. SGB VII (frü-
her §§ 636, 637, 640 RVO) wegen 
gemeinsamer Betriebsstätte an-
genommen.24 In beiden Fällen 
liegt eine Gefahrengemeinschaft 
durch das geordnete Zusammen-
arbeiten zwischen den Monteu-
ren und dem Kranführer auf der 
Baustelle vor. Ein Schadenersatz-
anspruch wegen Körperverlet-
zung ist daher gesetzlich nach § 
106 Abs. 3, 3. Alt. SGB VII ausge-
schlossen.25 

Die Entscheidung des LG Kob-
lenz zum Gebrauchsrisiko eines 
Kranes vom 23.05.2016, Az.: 16 S 
2712626, ist daher nicht neu, son-
dern wiederholt nur, was das OLG 
Koblenz bereits im Jahre 2003 
hierzu entschieden hat.27 Auch 
im Rahmen des Gebrauchsrisi-
kos ist der berechtigte Fahrer in 
den Schutz der Kfz-Haftpflicht-
versicherung einbezogen und ge-
nießt Deckung für haftpflichtige 
Drittschäden.28 Für privilegierte 
Arbeitsunfälle auf der gemein-
samen Betriebsstätte besteht 
Versicherungsschutz für den Ge-
schädigten über die gesetzl. Un-
fallversicherungsträger (heute 
DGU e.V. = früher die Berufsge-
nossenschaften), so dass hierfür 
im Rahmen des Gebrauchsrisikos 
in KH kein zusätzlicher Schutz zu 
gewähren ist.

III. Die Maschinen- 
versicherung:

Die Maschinenversicherung ist 
eine reine Sachversicherung, die 

neben Kaskoschäden auch inne-
re Betriebsschäden umfasst (vgl. 
§ 2 ABMG 2008). Aufgrund der 
enormen Werte von Mobilkranen 
werden die Kranbetreiber zumin-
dest die neueren Geräte entspre-
chend versichert. So beträgt der 
Listenpreis eines neuen Mobil-
krans mit 800 t Hubkraft derzeit 
durchaus 4,5 Mio. € und mehr.29 

Da die meisten Mobilkrane über 
Leasinggesellschaften oder Ban-
ken finanziert werden, trifft den 
Kranbetreiber schon aus diesen 
Verträgen eine Pflicht zur Versi-
cherung des Substanzrisikos. Das 
Bestehen einer derartigen Versi-
cherung kann daher für die fol-
genden Überlegungen unterstellt 
werden.

Der Maschinenversicherer ersetzt 
die Aufwendungen, die der Kran-
betreiber zur Reparatur seines 
beschädigten Fahrzeugs gemacht 
hat, außerdem Bergungs- und 
Aufräumkosten. Der Rückgriff 
des Versicherers gegen den scha-
denverursachenden Fahrer ist 

nach den allgemeinen Grundsät-
zen der deliktischen Haftung und 
des innerbetrieblichen Schadens-
ausgleichs möglich. 

In der Praxis wird davon in der 
Regel kein Gebrauch gemacht. Ein 
Regress des Versicherers gegen 
den Fahrer könnte sich zudem we-
gen dessen Freistellunganspruchs 
gegen seinen Arbeitgeber30 als Re-
gress gegen den eigenen VN her-
ausstellen. Da darin ohne weiteres 
eine unzulässige Rechtsausübung 
gesehen werden kann, wäre ein 
derartiger Regress rechtlich nur 
bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit voll durchsetzbar. 

Im Übrigen wird in vielen Fällen 
zwischen den Parteien des Kran-
gestellungsvertrages vereinbart, 
dass die Interessen des Mieters 
im Rahmen der Maschinen-
bruch- und Kasko-Versicherung 
des Vermieters mitversichert sein 
sollen. Eine solche Mitversiche-
rung ist nach § 3 Abs. 4 ABMG 
(2008) möglich.31 Im Übrigen 
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handelt es sich hierbei bei ei-
nem solchen Angebot um einen 
Vertrag mit Schutzwirkung zu 
Gunsten Dritter.32 Ein Regress 
des Maschinenversicherers gegen 
den Kranmieter ist sonach nicht 
mehr möglich, da die Interessen 
des Mieters auf diese Weise mit 
versichert sind und er damit in 
die Schutzwirkung des Maschi-
nenversicherungsvertrages einbe-
zogen wird.33 

IV.  Die Verkehrshaftung so-
genannter Schwergut- und 
Hakenlastversicherung:

Bei der umgangssprachlich so-
genannten „Hakenlastversiche-
rung“ handelt es sich um eine 
weitere Haftpflichtversicherung 
des Kranbetreibers. Die richtige 
Bezeichnung „Schwerguthaft-
pflichtversicherung“ zeigt sehr 
deutlich ihren Zweck. Sie soll die 
Haftung des Kranbetreibers für 
das am Haken des Krans hängen-
de Gut abdecken. Sie schließt die 
Lücke, die durch die Ausschlüsse 
in der Kraftfahrtversicherung 
Abschnitt 1.5.5 AKB 2008 (soge-
nannter Ladungsschäden) und 
der sogenannten Benzinklausel 
in der Betriebshaftpflichtversi-
cherung (§ 1 Nr. 2c AHB 2008)34 
sowie den Risikobeschreibungen 
„Kraft-, Luft-, und Wasserfahr-

zeugklauseln“ zu den AHB ent-
steht.35

Nach Abschnitt A 1.5.5. AKB 
(2008) sind ausgeschlossen „Haft-
pflichtansprüche wegen Beschä-
digung, Zerstörung oder Abhan-
denkommen … der [mit dem 
versicherten Fahrzeug] beförder-
ten Sachen“. Gemäß § 1 Nr. 2 c 
AHB (2008) sind Haftpflicht-
ansprüche, entstanden durch  
das Führen eines Kfz, nicht ge-
deckt. Gemäß den Risikobe-
schreibungen „Kraft-, Luft-,  
und Wasserfahrzeugklauseln“ 
sind Haftpflichtansprüche, die 
aus dem Gebrauch eines Kfz als 
Beförderungsmittel am beförder-
ten Gut entstehen, nicht versi-
chert. Es musste daher außerhalb 
der beiden Sparten „Kraftfahrt“ 
und „Haftpflicht“ eine Lösung 
für das für die Kranbetreiber 
existentielle Problem der Haf-
tung für das in seiner Obhut be-
findliche Gut gefunden werden. 

Da die Versicherung der Haftung 
von Spediteuren und Frachtfüh-
rern traditionell in der Sparte 
„Transport“ angesiedelt ist, wurde 
auch die Hakenlastversicherung 
dort entwickelt. Sie versichert 
die Haftung des Kranbetreibers 
aus ihn verpflichtenden Aufträ-
gen gemäß dessen eigenen AGB 

oder aus Gesetz. Es handelt sich 
um eine Verkehrshaftungsver-
sicherung nach dem Vorbild der 
Frachtführerhaftungs-Police36, 
die jedoch für Zwecke der Kran-
verträge auch auf kombinierte 
Miet- und Dienstverschaffungs-
verträge, sogenannte Krangestel-
lungsverträge ausgedehnt wurde.

Eine andere Typisierung als  
die einer Haftpflichtversicherung  
geht fehl. Versuche z. B. von 
Hammacher, die Hakenlastversi-
cherung wie eine Transportver-
sicherung zu qualifizieren, liegen 
neben der Sache.37 Schwerguthaf-
tungspolicen, sogenannte Haken- 
lastpolicen sind, wie auch die 
sonstigen Verkehrshaftungsver-
sicherungen, die die Haftung der  
Spediteure und Frachtführer 
nach CMR bzw. HGB-Frachtrecht 
und ADSp abdecken, anerkann-
termaßen Versicherungsverträge 
„sui generis“. 

Elemente oder Bedingungen aus 
dem Bereich der Transportver- 
sicherung enthalten Schwer-
guthaftungspolicen nicht.38 Sie 
schützen – anders als die Trans-
portversicherung als reine Sach-
versicherung – nicht das Inter-
esse des Eigentümers der Sache, 
sondern die des Kranbetreibers, 
der kein eigenes Interesse an dem 

bewegten Gut hat.39 Es mag zwar 
im Einzelfall sogenannte Haken-
lastpolicen unter Verwendung der 
ADB 63, der ADS Güterversiche-
rung 73/84 oder gar der DTV-Gü-
ter 2000 geben, diese stellen aber 
eher die Ausnahme als die Regel 
dar und können nicht zu allge-
meingültigen Feststellungen zum 
Gegenstand der Schwerguthaf-
tungsversicherung herangezogen 
werden. 

Bei dergestalt konzipierten Ver-
trägen wird es sich darüber hin-
aus auch um Sonderfälle handeln, 
die auf den konkreten Bedarf des 
VN zugeschnitten sind. So han-
delt es sich bei dem in dem Sach-
verhalt von Hammacher zitierten 
Unternehmen eindeutig nicht 
um eine reinen Kranvermieter, 
denn dessen Aufgabe wäre nur 
der Transport, nicht aber die Lie-
ferung der Förderanlage gewesen. 
Wir haben es dort also mit einem 
Anlagebauer zu tun, der sein Ei-
gentum mittels des eigenen Krans 
bewegte.40 Daher ist auch die Ver-
einbarung einer Transportver-
sicherung auf Basis der ADB 63 
und der DTV-Maschinenklausel 
in dem Versicherungsvertrag des 
Anlagebauers erfolgt. 

Den Baustein „Hakenlastversi-
cherung“ wird man dort in die 
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Police aufgenommen haben, da 
gelegentlich auch Eigentum Drit-
ter bewegt wird, was bei Groß-
baustellen eher die Regel als die 
Ausnahme sein dürfte.

Anders als Güterkraftverkehrs-
unternehmen, die bereits nach 
§ 7 a GüKG gesetzlich gezwun-
gen sind, eine Verkehrshaftungs-
versicherung für das beförderte  
Gut abzuschließen, ist der Ab-
schluss einer Schwerguthaftungs-
versicherung für den Kranunter-
nehmer fakultativ. Er muss den 
unternehmerisch organsierten 
Kranmieter ja noch nicht ein-
mal ohne dessen Nachfrage über 
Umfang und Bestand einer nur 
Fremdschäden deckenden soge-
nannte „Hakenlastversicherung“ 
aufklären. 41

Der Schaden an dem gehobenen 
Gut würde mithin nur bei zu-
rechenbarem Verschulden des 
Kranvermieters über die Schwer-
guthaftungsversicherung regu-
liert werden können, wenn der 
Kranvermieter freiwillig eine 
solche Deckung für haftpflich-
tige Güterschäden am Haken-
gut abgeschlossen hat. Einen 
Direktanspruch wie in der Kfz-
Haftpflichtversicherung gibt es 
dabei für den Geschädigten nicht. 
Auch unter der dieser Versiche-

rungsform richtiger charakteri-
sierender Bezeichnung „Schwer-
guthaftpflichtversicherung“ ist 
die Hakenlastversicherung keine 
Pflichtversicherung, so dass für 
deren Bestehen oder Nichtbe-
stehen die Frage nach Obliegen-
heitsverletzungen oder rechtzei-
tiger Beitragszahlungen zu stellen 
ist.

Für die Befriedigung des Ge-
schädigten ist darüber hinaus 
auch in den Fällen, in denen der 
Versicherer seine Eintrittspflicht 
dem Grunde nach anerkennt, 
wichtig, ob sein Anspruch auch 
der Höhe nach durch den Versi-
cherungsvertrag gedeckt ist. In 
der Regel sehen die Policen eine 
Deckungssumme von 1 Mio. € 
für Sachschäden und 125.000 € 
für Sachfolge- oder Vermögens-
schäden vor. Sie orientieren sich 
an den von dem Verband für 
Kranbetreiber, der Bundesfach-
gruppe Schwertransporte und 
Kranarbeiter (BSK), vorgeschla-
genem AGB42, die eine Haftung 
des Kranbetreibers in eben dieser 
Höhe vorsehen. 

V. Zusammenfassung:

Die Versicherung von Krangestel-
lungsverträgen in den verschie-
denen Sparten, Kfz-Haftpflicht,  
Betriebshaftpf licht, Maschine 
(TV) und Verkehrshaftung ist 
höchst komplex und zivilrecht-
lich wie auch versicherungsrecht-
lich höchst kompliziert.43 Haf-
tung und Deckung sind abhängig 
von der Ausgestaltung des Kran-
gestellungs- bzw. Kranarbeitsver-
trags (konkrete Hieve) und von 
den hierzu abgeschlossenen Ver-
trägen und Deckungssummen. 
Ausreichende Risikovorsorge des 
Kranunternehmers ist hier ohne 
einen spezialisierten Makler fast 
nicht möglich. Die Gefahr von 
Deckungslücken, Ausschlüssen 
und Unterversicherung ist viel zu 
hoch. Das kann im Schadensfall 
fatale Auswirkung haben. Diese 
Aufgabe sollte daher jeder Kran-
betreiber in die Hände versierter 
Spezialisten und Schwergutmak-
ler legen.
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